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A .ls im Monate Mai des Jahres 18G1 dér Chef des 
fürstlichen Hauses Esterházy nach gescheiterten Verliand- 
lungen mit dér Creditanstalt und verschiedenen Wiener 
Bankhüusern in vollstandiger Rathlosigkeit sich befand, 
wie er gegenüber drangenden Glaubigern, welche mit 
falligen und faliig werdenden Forderungen im Betrage von 
Millionen auftraten, seineSolvenz behaupten könne,wendete 
er sich an den Gráfén Franz Zi(diy mit dér flehentliclien 
Bitté, sich an die Spitze dér Administration seines Yer- 
mögens stellen zu wollen. In solcher Weise berufen 
stand Gráf Zichy wahrend des Zeitraumes von drei 
ein halb Jahren dér Yerwaltung des fürstlichen Yer- 
mögens vor. Im Laufe dieser Periode wurden nicht. 
nur allé Verbindlichkeiten des fü'rstlich Esterházy’schen 
Hauses pünktlich erfüllt, sondern es vvurde auch ein 
Plán reiflich erwogen und festgestellt, wie für die Zu- 
kunft die fürstlichen Zahlungs-Vcrpfliclitungen einge- 
halten werden konnten. Im Monate November 1864 
übernahm aber dér Majoratserbe Fürst Nicolaus Ester­
házy aus den Handen des Gráfén Zichy die Admini­
stration dér Angelégenlieiten seines Hauses und bereits 
nach Ablauf von neun Monaten erfolute die Kata- 
strophe, welche als permanent abgewendet hatte gelten 
können. Die Zahlung dér fülligen Schulden des Ester­
házy’schen Hauses wurde eingestellt und ciné Seque-
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stration musste iiber das Vermögen desselben verhángt 
werden.

Die diesem Ereignisse folgende Erscliütterung stand 
im Verhaltnisse zu seiner Grösse. Niclit blos vermög'ende 
Corporationen und Bankháuser wurden hiedurch beríilirt. 
Kleine Rentiers wie die arbeitende und dienende Classe 
hatten ihre mühseligen Ersparnisse in den verscliiedenen 
Anlehens-Obligationen und Losen des fürstlichen Hauses 
angelegt. Auf den ungarischen Herrschaften dieser grossen 
Familie waren dérén Zahlamter seit undenklicher Zeit 
von dér landlichen Bevölkerung, von dem Bauer und 
Taglöhner, als Sparkassen benützt worden. Die öffent,- 
liche Meinung ward lebhaft aufgeregt dureh die weit 
verzweigten Yerlegenheiten und heftigen Ivlagen, welche 
dieser Zahlungseinstellung folgten. Mit allém Fug und 
Recht mag ein qualendes Gefüld diejenigen gefoltert 
babén, welche Tausende schuldloser Personen ihren Fali 
mit empfinden liessen. In dem Ringen, sich nach Mög- 
lichkeit von eigenen und fremden Vorwürfen zu ént- 
lasten, trat abér auch das Bestreben hervor, die eigene 
Schuld auf fremde Sclmltern abzuwalzen. Bolclie Motive 
gaben die Veranlassung zu jenen Angriffen auf die 
Zichy’,sebe Verwaltung des fürstlich Esterházy’schen 
Vermögens, mit welchen wir uns hier zu beschaftigen 
gedenken.

Wenn es auch niclit dem Gráfén Franz Zichy wali- 
rend dér Dauer seiner Verwaltung, wie es wirklich ge- 
schehen ist, gelungen ware, den drohenden finanziellen 
Ruin von dem fürstlich Esterházy’schen Hause abzu- 
wenden, wenn ein Concurs oder eine Sequestration des 
Esterházy’schen Vermögens seiner Verwaltung ein Ende 
gemacht lnitte, so wiirde selbst dann niclit mit Notli- 
wendigkeit irgend ein Vorwurf ihm zűr Last gefallen 
sein. Er hat es weder verschuldet, noch hat er es ver* 
hindern können, dass eine Reihe aufeinanderfolgender
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Generatiönen an dér Schwachung und Auflösung eines 
dér gigantischsten Besitze gearbeitet liaben, welchen das 
Glück jemals einer einzigen Familie in den Schooss ge- 
worfen. Wenn sein energischster Wille und seine ange. 
strengtesten Bestrebungen keinen Erfolg errungen liatten, 
wenn er im Kampfe mit widrigen Verhiiltnissen, welche 
Sorglosigkeit, üble Verwaltung, Leichtsinn und Unver- 
stand zu einer riesigen Höhe anwachsen liessen, nicht 
Sieger geblieben, wer hatte ihm liiefür ein Verschulden 
zűr Last légén dürfen? Wenn dér Eigenthümer eines 
brennenden Hau,sós seinen Nachbar zu Hilfe ruft, und 
dieser mit Aufwendung aller seiner Krafte Wasser herbei- 
schleppt, ohne dennoch durch seine Bemiihungen die 
Flammen lösclien zu können, witre es nicht dér schnödeste 
Undank, denjenigen zu lastem, dér gerne ein Helfer in 
dér Noth gewesen ware, und i li m die Schuld dér Feuers- 
brunst zűr Last légén zu wollen? Aber, urn bei dem 
Bilde zu bleiben, dér Fali dér hier vorliegt, ist ein Aveit 
schwererer. Dér verlieerende Brand, welcher das fürstlich 
Esterházy’sclie Vermögen erfasst hatte, war durch die 
erfolgreichen Bemühungen des Gráfén Zichy zu neun Zehn- 
theilen wirklich erstickt worden. Es erforderte nur ge- 
wöhnliche Wachsamkeit und eine massige Anwendung 
von Thatkraft und Energie, um den Rest dér Gefahr 
zu beseitigen.

Dass diese fehlten, dass mán die Zeit, welche zu 
rettenden Thaten angewendet wer den sollte, unbeniitzt 
dahinfliessen, dass mán sicli durch Eröffnung eitler Aus- 
sichten auf Hilfe einschlafern und dann von einer be- 
stimmt vorauszusehenden Gefahr überraschen liess, das 
fithrte die Katastrophe herbei, welche Gráf Zichy wahrend 
seiner Verwaltung abgeAvendet, und dic sein Nachfolger 
in dér Administration, dér mit ungleich geringeren 
Schwierigkeiten zu kampfen hatte, ebenfalls hatte ab- 
Avenden können und sollen.
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Es ist eine durch die öffentliehe Diskussion wohl- 
bekannte Tliatsache, dass die grílflich Zichy’sche Admini- 
stration Anlehen verschiedener Art auf die Esterházy’schen 
Giiter abzuschliessen sich bewogen fand. Die Notlnven- 
digkeit dicsér Massnahme war unabweislich, da viele 
Millionen von Schulden in rascli aufeinanderfolgenden 
Terminen faliig wurden, und andere Hittel zűr Schulden- 
tilgung, als neue Anlehen aufzunehmen, nur in sehr be- 
schranktem Masse vorhanden waren. Mehrere dieser An­
lehen wurden durch einen besonderen Umstand zu 
günstigeren Bedingungen negociirt, als inán hatte er- 
Avarten können. Gráf Zichy fand es ftir gerathen, dem 
Beispiele einiger grossen BahnverAvaltungen Oesterreichs 
zu folgen, Avelclie zűr Zeit des hohen Silberagios es vor- 
zogen, ihre Anlehen in auslandischer A'aluta abzuscliliessen, 
iim den grossen Yortheil zu geniessen, AArelchen damals 
die UnaAvechslung des auslandischen Geldes in öster- 
reichische Banknoten ergab. Drei Millionen hollandisclie 
Gulden und sechs Millionen Francs Avurden in dieser 
Weise successive aufgenommen, und das erste Anlehen 
mit 39 Percent, das letztere mit 21 Percent GeAvinn in 
österreicliische Wahrung umgesetzt. Nacli einer zu dem 
gegemvartigen Course von 7% vorgenonunenen Berech- 
nung flossen ftir je verschriebene 100 fl. in SilberAA-ah- 
rung fl. 105 ö. W. in die fürstlichen Kassen. Wenn die 
heimische Wahrung, Avelche sich jetzt rascli dem Pari- 
cours nahert, erst ganz hergestellt sein Avird, so können 
diese Abschlüsse zu den günstigsten zahlen, unter Avelclien 
es jemals einem grossen Grundbesitzer Oesterreichs gelang, 
fremde Gelder aufzunehmen.

Abgesehen von dieser durch Glück gekrönten Aus- 
beutung einer günstigen Conjunctur ware es aber so 
eitel zu erwarten geAvesen, grosse Geldsummen zu biliigen 
Bedingungen zu erlangen, als Weizen in einem Nothjahre 
zu denselben Preisen aufzukaufen, Avie in einem Jahre des
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Ueberflusses. Nicht alléin, dass durch den amerikanischen 
Kvieg, durch die Anlehen vieler geldbedürftiger Staaten 
sich in ganz Európa ein ausnahmsweise hóhér Zinsfuss 
befestigt hatte, sondern die Sicherheit, welche gerade 
die fíirstlich Esterházy’schen öliter botén, gehörte auf 
den grossen Geldmarkten nicht zu dér beliebtesten. 
Wenn die in Wien ihren Sitz habende Nationalbank 
nicht den schuldenfreien Besitz des in den geordnetsten 
Verháltnissen sich befindenden ungarischen Grundbesitzérs 
mit einem einzigen Gulden belehnen wollte. wie sollte 
dieses Beispiel den temen Capitalisten, dér einc Iiente 
von zwölf Percent mit Aussicht auf ausserordentlichen Capi- 
talgewinn aus Anlagen in amerikanischen Fonds bezog, 
dazu ermuthigen, Geld zu biliigen Bedingungen auf 
ungarisclie Majoratsgüter herzuleihen, die nicht, wie in 
früheren Perioden die gesetzliche sechsfache Sicheiiieit 
für das Darlehen boton, und die iiberdies einem noto- 
risch in pccuniaren Yerwicklungen vei-strickten Besitzer 
gehörten? Selbst zu dér Zeit, als dér fíirstlich Esterházv’- 
sclie Besitz mit geringeren Sumiben als jetzt belastet 
ivar, als Geld sich überaus biliig und fltissig voi-fand, 
als dér Staat durch Gewahrung des Rechtes zu einem 
Lotterieanlehen eines seiner Monopolé dér fürstlichen 
Familie zum Opfer brachte, damit sie auf dem Geldmarkte 
leichtere Bedingungen erlange, ivar es derselben nicht 
möglich, ohne die ausserordentliclxsten Opfer sich Dar­
lehen zu verschaffen. So musste Se. Durchlaucht, um nur 
Eines zu erwahnen, in frühem Zeiten für die Negocii- 
rung eines Anlehens bloss an Provision 10°/o bes ge- 
sammten Anlehenscapitals beivilligen. Was von dér 
Einleitung einer möglichst gi’ossen Concurrenz, von dem 
Anklopfen an vielen Thüren in vieler Herren Lander 
zu erlangen ivar, um möglichst giinstige Bedingungen 
zu erhalten, ivar geschelieu. Gráf Zichy, unermüdlich 
darauf bedaclit, das ihm zűr Verwaltung anvertraute
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Vermögen zu schonen, hatte elén vollgiltigsten Bc- 
weis dieses Strebens dadurch geliefert, indenx er für 
eine sehr namhafte fürstliche Wechselschuld durcli sein 
Giro die Haftungspflicht übernahm, und, nebenbei be- 
merkt, noch zűr Stunde hiefür verpflicbtet ist. Sicb selbst, 
obgleich sicherlich ihm in keiner Weise eine solche Zu- 
mutbung gestellt werden durfte, konnte er Opfer auf- 
erlegen, aber kein anderer war béréit, sicli denselben zu 
unterziehen. Yiele österreiehische Cavaliere von dér ersten 
Stelláiig und von dem beden tendsten Vermögen habén 
es in dér letzten Zeit erfahren können, dass die Capita- 
listen „ihrer scbönen Augen wegen“ nicbt cinen Heller 
von den harten Bedingungen nacblassen, welche die be- 
sondere Lage des Geldmarktes gestattet, von ihnen zu 
fordern. W enn Grossgi-undbesitzer reicbster Classe so schwere 
Opfer bringen, um Gelder aufzutreiben, so miisste Einer 
Wunder wirken können oder Aladin’s Lampe besitzen, dér 
zu leicbten Bedingungen Geld auftriebe für cinen stark 
verschuldeten und nicbt im besten Rufe stehenden Besitz. 
Das letzte fürstliche Anleben, abgescblossen mit dér nie- 
derlandiscben Bank, war weit davon entfernt ejn vor- 
theilhaftes genannt zu werden; aber es war das vortlieil- 
liafteste, das abgescblossen werden konnte und es musste 
contraliirt werden, weil die absolute Notliwendigkeit 
liiezu vorhanden war. Die Ausstreuung, welclie gemacht 
worden, dass ein bekanntes Wiener Bankbaus billigere 
Bedingungen als die niederlandische Bank angeboten 
hatte, beruht auf einer vollkommen falscben Auffassung. 
Es bot nicbt 80 Gulden für 100 an, sondern 80 Gulden 
österreicliisclier Wabrung für 100 in Silber zu verscbrei- 
bende Gulden und konnte dieses Angebot aus diesem 
Grunde nicht berücksichtigt werden.

Es mag bloss Unverstand, es kann aucb Böswillig- 
keit sein, Avelche dér Administration des Gráfén Zichy 
einen Vorwurf daraus maciién will, dass sie sich genö-



9

thigt sah, Anlehen zu Bedingungen abzuschliessen, welclie 
allerdings nicht idealen Zustanden, aber eben den beste- 
lienden, den Zustanden des fürstlichen Hauses Esterházy 
angepasst waren. Keine Ueberredungskunst, kein Darstel- 
lungstalent, keine irgend wie geartete Bemühung ver- 
mochte es, die Anspriiche jener fremden Capitalisten lierab- 
zustimmen, zu denen mán seine Zuflucht nehmen musste. 
Sie bezeichneten den Kreis von Personen, welclie Lust 
hatten, sicli in solche Geschafte, wie die ihnen angebo- 
tenen einzulassen, als einen sehr kleinen, und einen bc- 
deutenden Zinsengcwinn als eine nothwendige Lockung, 
um diese zűr Thcilnahme zu veranlassen. Damals be- 
standen nocli einio-e seither in’s Leben gerufene inlandische 
Hypothekenanstalten nicht, zu welchen mán seine Zuflucht 
hatte nehmen können, und die inlándischen Capitalisten und 
Bankiers wendeten sicli vonjeden Anleliensgeschafte entscliie- 
den ab. Wie wahrheitsgemáss aber die Darstellung dér aus- 
wártigen Bank war, welclie jenes Anlehen dem Ester- 
házy’schen Hause vermittelte, das hat am besten die Er- 
fahrung bewiesen. Als nach dem Rücktritt dér Zicliy’schen 
Administration die Verwaltung, welche Fiirst Nicolaus 
Esterházy übernahm, jenes Geschaft zum Tlieile riick- 
giingig maciién wollte, so nahm jene Bank dieses An- 
erbieten mit Eifer an, was docli wahrlich niclit gesche- 
hen ware, falls ihr ein Gewinn an jenem Anlehen in Aus- 
siclit gestanden wiire. Aber noch etwas Anderes und 
Folgenschwereres trat ein. Fürst Nicolaus Esterházy ver- 
mochte den ihm durcli Annullirung jenes halben Anle- 
hens entgangenen Geldbetrag nicht wieder zu erlangen. 
Hoffnungen waren ihm allerdings eröffnet worden. Yer- 
sprechungen in genügender Zahl hatte er empfangen. Es 
hatte nicht an Leuten gefehlt, welche ihm Aussichten auf 
sehr gute Bedingungen für neue Anlehen eröffnet hatten. 
Aber er war nur dazu bestimmt den Ivlang ihrer Stimmc, 
nicht den ihres Geldes zu vernehmen. Die schönen Bilder,
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welche mán ihm vorgezaubert liatte, verschwanden gleicli 
einer Fata morgana in dcm Augenblieke, da er sie be- 
rüliren wollte.

Seine neuen Ratligeber, seine sympathisirenden und 
mitleidigen Freunde hatten ihn — wie das Ende zeigt 
— nur dazu verleitet, eine kurze Spanne Zeit, die auf 
das energischste hatte benutzt werden sollen, miissig ver- 
fliessen zu lassen. Nichts ivar wahrend dér Periode seiner 
kurzen Yerwaltung aufgefülirt worden, als Luftschlösser. 
Fallige Wecbsel, fallige Lose, fallige Forderungen aller 
Gattung brachen zuletzt gebieteriscli die leickten Verhaue 
nieder, welche die Phantasie erriclitet hatte. Die Wirlc- 
licbkeit machte ihre Reclite geltend und die Yerwaltung 
dcs Esterliázyschen Yermögens entzog sich den kraft- 
losen Hünden des Majoratserben und ging in diejenigen 
des Sequesters tiber.

Gerade dieses war es, was die Administration des 
Gráfén Zichy stets verliindern wollte, und sicherlich stets 
verhindert hatte. Freilich nicht mit den Mitteln, die Fürst 
Nicolaus anwendete, mit Vertrauen in halben und be- 
dingten Zusagen, mit Hoffnungen auf unrealisirbare biliige 
Anlehen, mit vagen Erwartungen auf Hilfeleistung von 
Seiten derjeuigen, welche mit ihrem Ratlie Verschwen- 
dung trieben und mit ihren Thaten dem aussersten Geize 
huldigten. Die Rückg&ngigmachung eines bereits abge- 
sclilossenen Anlehens war eine Massregel, die nur dann 
hatte gelobt werden können, wenn die Negociirung eines 
andern zu besscren Bedingungen bereits sichergestellt gewe- 
sen wiire. Ölnie diese Gewisslreit war sie eine Maasnahmc 
von wahrhaft halsbreclierischer Yerwegenlieit, von einer 
entschiedenen Rücksichtslosigkeit gégén die Ghiubiger 
und die nachste Ursache dér eingetretenen Katastrophe. 
Zwei Gründe, jeder von massgebender Bedeutung, hatten 
die Verwaltung des Fiirsten Nicolaus Esterházy abhalten 
sollen, in solcherWeise das Schicksal des ihm anvertrau-
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ten Vermögens zum Spielball des Zufalls zu machen: 
die Rftcksicht auf Andere und die Rücksicht auf das 
eigene Haus. Ob nun ein Mann Btirger oder Fürst 
ist, die pecuniüren Verpflichtungen geg'en Andere muss 
er reclxtzeitig erfüllen. Die Entschuldigung gilt nicht, 
dass die Zuhaltung derselben ihm zu scbwere Opfer auf- 
erlegen wtirde. Allé Bürden, welche er zu tragen hn 
Standé ist, muss  er sich auferlegen, um seinen Glaubi- 
gern gerecht zu werden. Mán kann allerdings sagen, 
dass durch die Sequestration seines Vermögens dér 
Schxxldner manclnnal ein vortheilhaftes Geschaft macht. 
Anstatt mit Opfern neue Schulden zu contrahiren, um 
alté und bereits fallige zu tilgen, lasst er die letzteren 
unbezahlt und vergütet nur cinen rnkssigen Zins für die 
Fortdauer derselben, wahrend er im andern Falle einen 
weit höheren zu entrichten hatte. Er macht in solcher 
Weise ein billiges Zwangsanlehen bei seinen altén Glaxi- 
bigern, wahrend er im andern Falle sich neue Glaubiger 
suchen muss, die nicht unfreiwillig herbeigeholt werden 
können und die das Reclit habén, den Preis für die 
Nutzniessung ihres Geldes nach Massgabe dér Zeitver- 
haltnisse und dér ihnen gebotenen Sicherheit zu íixiren. 
Wer glaubt, dass es nur ein niederes Vorurtheil sei, seinen 
Glaixbigexm píinktlich gerecht zu werden, seine Wechsel am 
Tagé ilxrer Falligwerdung einzulösen, die Lotteriegewinne, 
welche er zu zahlen verpflichtet ist, zűr recliten Zeit zu 
berichtigen, dér mag leicht tiber die Sequestration lxinweg- 
gelien, besonders wenn nicht bedacht wird, dass durch 
diese Massregel z ah l l o se  mehr und minder begiiterte 
Famiben, Personen, dérén einziges Vermögen vielleiclit 
in cinem Esterliázy-Los besteht,ungarischesLandvolk, wel- 
ches vertrauensvoll seinenSparpfennig den fürstlichen Cassen 
anvertraute, qualenden Verlegenhexten px-eisgegeben worden.

Gráf Zicliy’s Administration aber war voxx Grund- 
satzen geleitet, welche die Zahlungseinstellung, die jetzt



12

stattgefunden hat, aus voller Secle perhorrescirte. Dic 
etlle Denkungsweise Sr. Durchlaucht des Fíirsten Paul 
Esterházy, dér zu keiner Zeit irgend ein öpfer scheuté, 
urn seinen Yerpflichtungen gerecht zu werden, wohl ken- 
uend, Iliéit sie es für ilire Gewissenspflicht, ganz beson- 
ders aucli dic Interessen dér Glaubiger im Auge zu hal­
tén. Gráf Zichy glaubte bei Uebernalime dér Verwal- 
tung aucli die V e r p f l i c h t u n g  mit übernommen zu 
habén, welche dér ehrliche Scliuldner tritgt, seine ausserste 
Kraft anzustrengen, tini seinen Glaubigern gerecht zu 
werden. Er durfte desshalb nicht zuriickschrecken vor 
cinem theuern Anlehen, vor einer Beschrankung des 
fiirstlichen Hauslialts, vor Veriiusserung vön Luxusreali- 
titten, selbst wenn ciné alté Vorliebe dér Besitzer sich 
an diese klammerte; aber er vermoclite nicht mit gleich- 
giltigen Blicken auf die Bedrangnisse zu selien, denen 
die Glaubiger ausgesetzt waren, wenn durch ein iíngst- 
liches Zurückbeben vor Opfern, durch ein thaten- und 
gedankenloses Hinstarren, durch ein bequemes Ausspan- 
nen die fiirstlichen Angelegenheiten zu ihrer Entwirrung 
endlich in die Ilande des Sequesters hinübergerollt 
wiiren. Gráf Zichy blieb auch dessen stets eingedenk, 
dass die Esterházy’sche Yermögensverwaltung etwas mehr 
bedeutete, als eine einfaclie Prívatangelegenheit. Dieses 
grosse Haus konnte nicht in finanzieller Bezieliung zu 
Falle kommen, ohne das Yertrauen und den Kredit, 
welche dergesannnte grosse GrundbesitzUngarns genossen, 
ernstlich zu compromittiren. Ungarische Hypotheken, 
ungarische Pfandbriefe míissen im Auslande discre- 
ditirt werden, wenn dieses zu dem Glauben gebracht 
wird, dass die grossen Grundbesitzer des Landes auf 
leichte Weise eine Stundung für die Erfüllung ihrer 
Verbindlichkeiten erlangen können. Mán kann nicht 
die Auslassungen vernehmen, welche beispielweise in 
Frankfurt bei den Versammlungen dér Esterhazy’schen
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Glaubiger lant werden, ohne sofort die Gefahr zu erken- 
nen, von welclier die grossen wirthschaftlichen Interessen 
Ungarns bedroht werden, wenn dér Glaubiger daran 
zweifeln muss, dass die gesetzlichen Hittel, welche er 
gégén einen grossen ungarischen Grundbesitzer ergreifen 
kann, eine entsckeidende und rasche Wirkung babén 
werden.

Es soll nicht hier gesagt werden, dass die Anlehens- 
operation, welche mit dér Amsterdaméi' Gesellschaft- ab- 
geschlossen war, alléin hingereicht hatte, um eine Zali- 
lungsstockung ganz zu verhindern. Aber sie hatte einen 
sehr bedeutenden Beitrag geliefert, um diese Kalamitat 
hintanzuhalten. Die Loszahlung dieser Gesellschaft von 
dér Halfte ihrer zu leisténden Zahlungen war jedenfalls 
ein grosser, und wie es sicli spater zeigte, ein entschei- 
dender Schritt zűr Insolvenz. Die rasche Bereitwilligkeit, 
mit welcher sich jene Bank entschloss, die Halfte des 
Geschiiftes rückgangig zu machen, wiirde vorsiclitigen, 
um die Aufrechthaltung ihrer finanziellen Éhre ernstlich 
besorgten Personen eine Warnung gewesen sein, aus 
dér sie rechtzeitig Nutzen gezogen liatten. Ware das 
Geschaft in dér That so vortheilhaft für die Glaubiger 
gewesen, wie es sich dér Schuldner einredete, so würden 
Jene ja sich ernstlich geweigert habén, dasselbe zu an- 
nulliren. Es bestand für sie wcder eine legale noch mo- 
ralisclie Verpílichtung zurückzutréten. Dass sie es den- 
nocli thaten, bewies am deutlichsten, dass die Geldver- 
haltnisse jener Zeit so geartet waren, um es unwahrschein- 
lich erscheinen zu lassen, dass ein Anderer dórt als Geld- 
geber untéi* vortheilhafteren Bedingungen für den Schuld­
ner eintreten wiirde, wo die Amsterdaméi' Gesellschaft 
willig austrat.

Die Administration des Gráfén Zichy hatte aber nicht 
bloss den Erlös jenes Anlehens zűr Aufrechthaltung dér 
Solvenz des ihrer Oberleitung anvertrauten Yermögens



14

anwenden wollen. In sehr dringender Weise war dem 
fürstlichen Hause dargestellt worden, dass die Zeit jetzt 
gekommen sei, sich von einzelnen Theilen eines grossen 
Besitzes loszusagen, welcher, im Ganzén genommen, kein 
Ertragniss gewalirte, und trotzdem zu einem sehr be- 
deutenden Preise verkussert vverden konnte. Diese Objecte 
dienten vornehmlich dem Luxus, den das fürstliche Haus 
zu anderen und besscren Zeiten mit Recht zűr Schau 
tragen durfte, dér aber unter den obwaltenden Verhalt- 
nissen nicht an seinem Platze war. Wenn dér Glanz, den 
mán entfaltet, zum öffentlichen Vorwurf wird, wenn die 
Pracht und dér Pomp, die Einen umgeben, Verwunderung 
aber nicht Bewunderung liervorrufen, da sollte es nicht 
schwer werden, auf dieselben Verzicht zu leisten. Den- 
noch war die Administration massig in ihren Forderun- 
gen. Sie beabsichtigte nicht den weitlkufigen Palást in 
dér Wallnerstrasse zu Wien dem fürstlichen Besitzer zu 
entziehen; sie hatte nicht die Absicht, die im grossen 
StyleunterhaltenenParks in Eisenstadtund Esterház einge- 
hen zu lassen. Sie stellte nur vor, wie es zweckmassig ware, 
den Palast in Mariahilf, dessen zahlreiche Raume vöm Fürsten 
Nicolaus alléin bewohnt waren, die HeiTschaft Potten- 
dorf, welche passiv war, weil die Erhaltung von Schloss 
und Garten alléin jkhrlich bei A. 20,000 erforderte, und 
endlich Edelstatten in Baiem mit einem Reinertragniss 
von 7000 fl., für welches aber fi. 400,000 in Silber ge- 
boten war, zu veraussem. Dér Erlös aus diesen Objecten 
würde den fürstlichen Cassen anderthalb Millionen zu- 
geführt habén, ohne das Ertragniss des fürstlichen Ver- 
mögens um einen Gulden herabzusetzen. Die Zustimmung 
zu dieser Massregel ward aber nicht alléin versagt, son- 
dern auchandere Luxusausgaben wurden veranlasst, welche 
wesentlich zűr Rentenschmalerung beitrugen. Naclidem 
ein grosser Gütercomplex am Leithagebirge günstig ver- 
pachtet worden, wurde dem Paehter für den lángén Zeit-



raum von 29 Jaliren ein jahrlicher Nachlass von nicht 
vveniger als 30,000 fl. gewahrt, bloss um ungestört Herr 
eines dórt gelegenen Jagdgebiets zu werden. Die Ad- 
ministration hatte besehlossen, dass das fürstliche Gestüt 
zu Ozora, nachdem derűseiben noch 40 Joch Gründe 
zugewiesen worden, sich selbst erhalten sollte. Ihr ent- 
gegen wurde es jedocli beliebt, dasselbe so zu verwalten, 
dass es eine jkhrliche Auslage von 25,000 Gulden ver- 
ursachte.

Aber nicht bloss in diesen vorgesclilagenen Einschran- 
kungen suchte die Ziehy’sche Administration die Starke, 
um die schwere Schuldenlast des Esterházy’sclien Yer- 
mögens zu bewültigen. Sie hatte eine andere Quelle dér 
Kraft offen gehalten, welche mán auf dem besten Wege 
war, vor ihrem Amtsantritte ganz zu verstopfen. Sie er- 
schien noch zeitig genug, um einen dér grössten Fehl- 
schritte zu verliindern, welchen mán unmittelbar vor 
Beginn ihrer Wirksamkeit begehen wollte. Die nachfol- 
gende auf richtigen Daten beruhende Darstellung wird 
es zeigen, wie die Fürsten Esterházy, als sie ihrer eige- 
nen Eingebung folgten, béréit, ja begierig waren, einen 
Pachtvertrag abzuschliessen, welcher sie des ganzen Er- 
trages beraubt 1 ültté, dér aus den Remanenzen und aus 
dér Commassation ihnen zufallender Gründe zu schöpfen 
war. Die erste Handlung des Gráfén Zichy bei dem 
Antritte dér Verwaltung war, hier einen gebieterischen 
Einspruch zu erheben, und den ausserordentlichen Werth 
dieses Zuflusses an Geld wie an Grund und Bódén zűr 
möglichst freien Verfiigung zu reserviren. So gross war 
die Hilfsquelle, welche die Administration sich hiedurch 
ttiissig erliielt, dass sie nun getroster dér Zukunft ent- 
gegensehen durfte.

Ein Ríickblick ist nothwendig, um sich den Stand 
des fürstlich Esterházy’sclren Yermögens vor Antritt dér 
griiflich Zichy’schen Administration gegenwkrtig zu haltén.
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Beim Antritte dér graflich Zichy’schen Administra- 
tion war dér D u rchschnittsertrag des fürstlichen Ge- 
sammtvermögens mit jahrliclien 791,325 fl. 27 kr. aus- 
gewiesen, wovon nacli Abzug dér fürstlichen Bedürf- 
nisse im Betrage von 259,104 fl. 78 kr. zűr Zin- 
senzahlung und Tilgung dér Passiva 532,120 fl. 49 kr. 
verblieben. Diese aber erfordértén eine so holie Summe, 
dass siclx ein jabrliclies Deficit von 1,032,216 fl. 10 kr. 
ergab. Ueberdies war ein Hauptertragniss dér fürst- 
licben Herrschaften, die Wolle, auf drei Jahre im Vor- 
hinein an das Haus Sina verkauft und das Geld hiefiir 
erhoben worden; die Ernte des Jahres 1861, nocli auf 
dem Felde, war aber bereits dér Creditanstalt versetzt 
Diese verzweifelte Lage dér fürstlichen Angelegenheiten 
war den leitenden Wiener Bankiers wohlbekannt und 
in Folge dessen dér Credit des Fiirsten auf den Null- 
punkt hinabgesunken.

Im Jahre 1860 hatte ein von Sr. Majestat dem Kaiser 
ernanntes Comité bereits die traurige Lage des fürstlich 
Estcrházy’schen Yermögens gepriift und den Yorschlag 
gemaclit, Gtiter im Schatzungswerthe von 17,416,391 fl. 
94 kr. aus dem Fidei - Commisse auszuscheiden und 
zum Verkaufe zu bringen. Bedacht sollte aber darauf 
genommen werden, dass die gesetzlichen Rechte dritter 
Personen hiedurch nicht verletzt würden. Mit anderen W őr­
ien: die Zustimmung dér betheiligten Agnaten wurde zu 
diesem Verkauf als unerlasslich erklart. Theils war es diese 
Schwierigkeit, theils eine andere weit grössere, welche 
die Ausführung dieser Massregel verhinderte. Die besten 
Herrschaften wollte mán nicht veraussern; für die Güter 
zweiter und dritter Classe aber, welche zum Verkaufe 
bestimmt waren, waren voraussichtlich nicht Kaufer er- 
schienen, die jene enorme Summe erlegt hatten. Genug, 
Fürst Paul Esterházy wies jenen Vorschlag als ganz 
unausführbar entschieden zurück.



Fást zu gleicher Zeit liatte ein Herr van Mons, 
Notar in Bríissel, im Namen einer erst zu bildenden 
belgischen Gresellgclxaft einen Antrag gestellt, dem Fiirsten 
Esterházy ein Anlehen von 24 Millionen Gulden auf 
sechzig Jahre zu bescliaffen, und dem íurstlicheu Hause 
für dessen Bedürfnisse* wiihrend dér ersten 10 Jahre 
fl. 400,000, spater aber fl. 500,000 auszuzahlen, wogegen 
sie , mit Ausnahme dér beiden Wiener Palásté und 
dér Sclilösser in Eisenstadt und Pottendorf, die N u t z ­
ni ess un g  des gesammten fürstlichen Vermögens auf 40 
Jahre, oder nacli ihrem Willen aucli auf 60 Jahre in 
dér ausgedehntesten Weise forderte. Sie erliob Anspruch 
auf allé Rechtsforderungen des fürstlichen Hauses; auf 
die Nutzniessung dér Summe, ■welche von dem zu ver- 
kaufenden Fundus instructus eingehen würde; auf das 
volle Eigenthmn an allén Erz-, Metall- und Stein- 
kohlcngTiiben, und verlangte das Recht, Remanential- und 
Rottgründe für sich eigenthümlich anzukaufen, falls dér 
Fiirst dieselben nicht einlösen könnte oder wollte; sie 
begelirte endlich von allén zu verkaufenden Gegenstanden 
eine fünfpercentige Provision und von dér Verkaufs- 
Summe die Zinsen für die ganze GOjáhrige Paclitdauer. 
Bei Prüfung dieses Vórschlages stellte es sich heraus, 
dass dessen Annahme die Solvenz des fürstlichen Ver­
mögens nicht erhalten luitte. Als nun aber Herr van Mons 
nocli eine Frist von sechs Monaten für sich begehrte, um 
jene Gesellschaft zusammen zu bringen und die perem- 
torisclie Bedingung stellte, dass wahrend dieser Zeit dér 
Fttrst mit niemaud Anderein unterhandeln dürfe, wurde 
die A^lehnung seines Vórschlages unabweisbar gemacht. 
Die Lage dér fürstlichen Angelegenlieiten war eine so 
kritische, dass ein Zmvarten von sechs Monaten, am Ende 
welclier Frist sich dér belgisclie Notar vielleicht einfach 
zurückgezogen hatte, mit dem flnanziellen Ruin gleich- 
bedeutend gewesen ware.



In elér jetzt entstandenen höchsten Noth wendete 
sicli dér Fürst mit einem Vorsehlage an verschiedene 
grosse Wiener Capitalisten, an dérén Spitze die Credit- 
Anstalt stand. Er begehrte von denselben eine jührliche 
Pachtsumme von fl. 1,340,000 für die Nutzniessung seines 
gesammten Vermögens auf dreissig Jalire, in welche 
die Regalien, Remanenzen, Rottgründe und dér aus dér 
Commassation sich ergebende Zuwachs an Grundbesitz 
mit eingeschlossen waren; nebst dieser Summe noch ein 
baares Darleben von drei Millionen zűr Tilgung dér 
dringendsten Forderungen. Fach langerer Erwagung er- 
folgte von Seite jener Háuser ciné positiv ablehnende 
Antwort.

Erst jetzt nalim Fürst Paul Esterházy seine Zu- 
flucht zu dem Gráfén Franz Zichy. Dér Unparteiische 
wird es empfinden, welcher Muth und welche Kraft 
dazu geliörten, sich mit den namenlosen Sorgen belasten 
zu wollen, welche die Verwaltung eincs anscheinend so 
lioffnungslos verwirrten und verschuldeten Vermögens 
mit sich fiihren mussten. Die Scliwere dieser Biirde wurde 
noch durch den Umstand vermelni, dass es dér Ver­
waltung des fürstlichen Besitzes an allén Haupteigen- 
schaften gemangelt liatte, welche mán von einer grossen 
Güteradministration zu fordern bereclitigt ist. Es fehlte 
an Ordnung, Tliatkraft und Fleiss. Trotzdem, dass seit 
Menschcngedenken 24 herrscliaftliche Ingenieurs ange- 
stellt waren, fanden sich mehr als 200,000 Jocli des 
Besitzstandes unvermessen; von den im Majorate be- 
findlichen 410 Gemeinden waren im Laufe von 26 Jahren 
nur 26 Urbarial-Gemeinden einer endgiltigen Regeimig 
zugeführt worden; auf den Herrschaften mangelte die 
allernothwendigste Instructiou, trotzdem dass nach Auf- 
hebung des Robotes das Abgehen derselben noch fiihl- 
barer hervortreten musstc.
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Gráf Zichy machte zűr ersten Bedinguug seines 
Amtsantrittes, dass die beiden Ftirsten, dér Majoratsherr 
wie dér Majoratserbe, bei allén Verhandlungen gegen- 
wartig sein, und <-Ass kein irgendwie wichtiger Act oline 
iiire Mitvvirkung und Zustimmung vor sich gehen sollte. 
Dritten Partéién gegeniiber wollte er als Administrator 
des fürstlichen Vermögens auftreten; aber neben seinen 
Vollmaclitgebern lelmte er jede selbststandige und dérén 
eigene Autoritat beseitigende Thatigkeit ausdríicklich ab. 
Ebenso verbat er sich, eine bestimmte Periode für die 
Dauer seiner Thatigkeit zu fixiren. Dieselbe sollte ganz 
von dem guten Einvernehmen und dér fortdauernden 
Uebereinstimmung beider Theile abhangig gemacht sein. 
Dieser Entsehliessung consequent wurde wahrend dér 
ganzen Dauer dér Administration des Gráfén Zichy die 
Geschaftsfíihrung gehandhabt. — Allé wichtigen Acte 
wurden in Sitzungen erledigt, denen die Fürsten bei- 
wohnten. Protocolle wurden iiber dérén Ergebnisse ge- 
führt. Keinc Verpachtung, kein Kauf oder Verkauf 
keine Anleliensoperation, keine wiclitige Verhandlung mit 
Glaubigern oder Gcschaftsleuten wurde anders als in 
dieser Weise erledigt. Jedcr Act des Gráfén Zichy war 
zuglcich in jeder Bezieluing cin Act des fürstlichen Besitzera 
und jede Amtshandlung ware sistirt worden oder ward 
sistirt in dem Mömente, da dessen Zustimmung vorent- 
halten wurde. Gráf Zicliy’s unwandelbares Bestreben 
ging dahin, die Autoritat des holien Besitzers zűr Gel- 
tung zu bringen, nic und in keinem Falle aber dieselbe 
bei Seite zu schieben.

Neben leicht erkennbaren Motiven für eine solclie 
Handlungsweise, welche dem ehrwürdigen Haupte dér 
fíirstlich Esterházy’schen Familie die Ebrerbietung ei'wies, 
die ihm gebührté, gab es noch andere Gründe, welclie 
dieses Vorgehen dem Gráfén Zichy als unabweisbar er- 
schicnen liesscn. Dér gigantische Besitz des fürstlichen

2*
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iíauses erstreekt síeli iiber nngefnlír siebzig Quadrat- 
nieileu, und es liatte Jalire bedurft, um síeli eíne locale 
Kenntniss desselben zu verscliaffen. Diese felilte dem 
Administrator und war von íImi für die wiclitigen Func- 
tionen, welclie sogleicli vorgenommen werden mussten, 
niclit zu erlangen. Da war min, namentlicli bei allén 
abzuschliessenden Paclitvertragen, die Darstellung des 
fiirstliclien Besitzers iiber seinen Besitz von entseheiden- 
der Wichtigkeit. Ebenso war es notliwendig, dass diesel* 
selbst diejenigen seiner Beanilen bezeiebnete, in dérén 
Bericliterstattung Yertraucri gesetzt werden sollte. Wo 
immer Erliebungen zn pflegen waren bezíiglich dér deu 
Paclitern einzuraumenden Bedingungen, ilirer Bewirtli- 
sehaftung dér Walder, dér Reelite, welelie ilmen zugewiesen 
werden sollten, bracliten es die Umstande mit síeli, dass 
die Ansicliten und Bestimmungen dér Fiirsten, beruliend 
auf eigener Anscliauung odor auí dér Darstellung ilirer 
Vertrauenspersonen, als massgi'bond angeselien nérdén 
mussten.

Gráf Ziehy’s erster Art dér Administration , nádi­
déul die Creditanstalt und ilire Gcnossen die Paelitung 
dér Esterliázy seben Herrscliaftcn abgelelint liatte, bestand 
darin, die Yerpachtuug derselben an Einzelne energisch 
und sclincll in Ausfülirung zu bringen. Die Rasclilieit, 
mit welelier hier vorgegangen wurde, beruhte auf cinem 
reillieli erwogenen Pláne , dem die daraujfolgende Zeit 
die glanzendste Ivechtfertigung bereitet hat. Wolil habén 
sich Personen finden lásson, die jene Eile als ciné sehr 
bedenkliehe schildern wollten, aber die ruliige und sach- 
gemasse Erwagung wird zwcifellos die dauialigen An- 
siehtcn dér Administration als die richtigsten gelten lassen. 
Die Verpaclituug war niclit alléin eine wirthschaftliche, 
sondern eine finanzielle Massnahme. Die masslose Be- 
drangniss dér fürstlichen Finanzen liatte jedem Aufschub 
von Hilfe eine fást tödtlicbe Wirkung gegeben. Die



sclmelle Verpaclitung brachte mm niclit alléin cinen 
ganzjalirigen Pachtzins als Caution, und eiuen lialbjahri- 
gen als erste Zalilung in die fürstlichen Oassen, sondern 
sie bewirkte cin weit grösseres Resultat Die Kunde von 
einer Yerpachtung, welclie die fürstlichen RevenUen fást 
verdoppelte, verbreitete síeli íiberall, und walirenddem 
früher die grossen Capitalisten jedem Anleliensgesuch cin 
taubes Ohr eütgegenliielten, fanden sicli docli jetzt sclion 
einzelne Personen hereit mit dem fürstlichen Harisé ein 
Darlehensgeschaft abzuscliliessen.

Jene dringende tinanziellc Rücksicht liatte es sogar 
gereclitfertigt, rvenn in wirtlischaftlicher Bezieliung ein 
Opfer ware gebracht wordeu. Aber aucli dem war niclit 
so. Gerade dér Zeit dér liier besproclienen Verpach- 
tungen war eine günstige agricole Periode vorangegangen. 
Hőbe Getreidepreise und ein ausgiebiger Export nacli dem 
Auslande hatten Lust und Vertrauen zu dem landwirth- 
schaftliclien Betriebe erweckt. Hier galt es nacli dem 
Sprichworte, das Eisen zu schmieden, wahrend es gliilite- 
Mán brauchte nur eine von drei Eventualitaten, welclie 
eintreten konnten, in’s Auge zu fassen, um dann im 
Voraus überzeugt sein zu können, dass dér rascli auf- 
lodernde Eifer, grosse Herrschaften zu pachten, sicli 
schnell abktililen würde. Ein Missjahr oder ein günstiges 
Jahr von mederen Preisen begleitet und oline Export, 
oder ein rasclies Hinabgelien des Agio hatten liiezu ge- 
nügt. Bemerkenswerth gémig sind diese drei Ereignisse 
rascli liinter ei'narider eingetreten. Die rechtzeitige Be- 
sorgniss vor ilnieu, die rasclie Ausnützung dér günstigen 
Periode stehen jetzt gereclitfertigt da. Ware dér Ester- 
házy’sche Besitz in eigener Régié bis 'heufe verwaltet 
worden, so wiirden die letztjalirigen Ertragnisse fást auf 
den Nullpunkt zusannnengesunken sein. Würde inán ihn 
aber am heutigen Tagé verpachten müssen, so ist es 
fraglich, ol> selbst die halbe Pachtsnmme wie damals
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würde realisirt werden komién. In sehlechten Zeiten 
deliken nur zu Viele, dass sie gar kein Ende nehmen, 
wie in guten Zeiten Wenige auf dérén Wechsel sich vor- 
bereiten. Für die enormen Verluste, welclie aus einer 
Yerschiebung dér Verpaclitungen sich ergeben hatten, 
wíirden die genauesten Vermessungen dér verpachteten 
Güter , die minutiöseste Feststellung aller Paclitbedin- 
gungen keinen Ersatz geboten habén. Die überzeugendste 
Probe für die íiberaus günstigen Contraete, welclie abge- 
schlossen wurden, liegt in dér Thatsache, dass es unter 
allén Pachtern kanm Einen gibt, dér nicht bisher bedeu- 
tende Yerlnste erlitten hatte.

Mari hat ferner behauptet, dass auch die rechte Classe 
von Mannern zu den Pachtungen nicht herbeigezogen 
wurde. Personen, welclie die Gineken irgendwo lantén 
gehört habén, aber nicht genau wissen, wo, wollen wissen, 
dass mán das englische Pachtsystem liatte befolgen und 
eme englische Pachterclasse in’s Leben rufen sollen. Es 
stelit sehr zn bezweifeln, dass Individnen, welclie leichthin 
solclie Ansspriiche maciién, die englischen Verhaltnisse 
jemals persönlich studirt habén. Denn sonst hatten sie 
erkannt, dass ein solclies Pachtsystem das Vorhandensein 
mittelgrosser arrondirter Pachthöfe mit den nöthigen 
Wolin- und Wirthschaftsgebauden voraussetzt, und, was 
nocli schwieriger zu erlangen ist, auch das Vorhandensein 
einer Classe von Mannern, welclie bei uns vielleicht in 
cinem Jahrhundert, vielleicht auch dannnoch nicht, existiren 
wird. Dem practisclien Mamié, dér mit augenblicklich 
zu iiberwindenden Schwierigkeiten zu kampfen hat, ist 
wenig damit gedient, wenn ilirn dér Rath gegeben wird, 
in einem Nu fremde und bessere Zustande hervorzu- 
zaubern. Es liilft keiner monientanen Noth ab, wenn ein 
weiser Mann den Rath ertlieilt, mán solle nur in einem 
Theile Ungarns so viel Seide gewinnen, wie in dér Lom­
háidéi, oder in einem andern Tlieile dieses Landes so
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exportfaliigen Wein erzielen, wie in Frankreich, oder in 
den Karpathen so gute Milchproducte erzeugen, wie in 
dér Schweiz. Was die lobenswerthe nnd riclitige Aufgabe 
von aufeinanderfolgenden Generationen sein mag, wird 
zum leeren Wortscbwall und zu einer unvemünftigen 
Forderung, wenn déren Erfüllung von demMomente gefordert 
wird. Wahrlich, die Esterházy’sche Administration war nicht 
so auf Rosen gebettet, dass sie das hatte in Angriff 
nehmen können, was einem schuldenfreien, opulenten 
Besitzer als ein interessantes Experiment, als ein xvohl- 
gemeinter Versuch, zűr Éhre, wenn auch nicht immer 
zum Yortheil, gereichen mag. Sie durfte nur mit vorhan- 
denen Factoren rechnen. Sie konnte sich nicht auf Er- 
ziehung neuer Classen von Pachtern, auf kostspielige 
Umgestaltung des Wirthschaftsbetriebes einlassen. Die 
bauerliche Bevölkerung war zu unmachtig in Intelligenz 
und materiellen Kraften, um aus ilir Pachter zu walilen. 
Dér Beamtenclasse fehlte, was nicht entbehrt werden 
konnte, das Geld. Dieses war in zwei Beziehungen un- 
entbehrlich, einmal zu den Leistungen an die fürstliche 
Casse, dann zűr Instruirung von ausgedehnten und sehr 
vernaclilassigten Gtitercomplexen. Die Erfahrung und Ge- 
scliickliehkeit des grössten Landvvirthes waren hier unge- 
niigend gewesen, wenn er nicht bedeutende Mittel zűr 
Anschaffung eines grossen Fundus zu Gebote gehabt 
hatte. Niemand war als Pachter in’s Augezufassen, als Capi- 
talisten, als Industrielle, Avelche die Landwirthschaft ixn 
grossen Massstabe als eine Industrie betrachten, die mit 
einem grossen Betriebseapital in Bewegung zu setzen 
sei. Diese Classe hat auch jetzt schon Bedeutendes für 
die nachhaltige Hebung des Bodenwerthes dér fürstlichen 
Güter geleistet. Auf den persönlichen Wunsch des Fíirsten 
Avurde auf einer einzigen Herrschaft von dem vorange- 
fülirten Grundsatze abgegangen, und die Verpachtung der- 
selben zu einem bedeutend geringeren Preise, als A-on
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anderer Seite geboten wurde, bewilligt, welclie einzige 
Ausnahme sehr zu beklagende Folgen nach sich zog.

Audi dér fromme Wunsch , dass die Güter auf 
eine kürzere Zeit als 29 Jahre liatten verpachtet werden 
sollen, ist ausgesprochen worden, mid in einer solchen 
Weiso, als ob es nur des Willens dér Administration bedurft 
liatte, mn dieses Desideratum zu erfíillen, als sei es nm­
ei ne Vernachliissigung des fürstlichen Interesses gewesen, 
welche die Pachtzeit niclit auf die Dauer von etvva 10 
oder 12 Jaliren fixiren liess. Die meisten Vorwürfe, welclie 
überhaupt dér Zichy’schen Administration gemacht werden, 
beruhen auf dér leichtfcrtigen Yoraussetzung, dass es in 
ibrer Willkühr stand, beliebige Bedingungen für die Yer- 
pachtung dér Güter oder für die Erlangung von Gel- 
dern aufzustellen, und dass dér andere Theil sich ikrem 
Ausspruche zu unterwerfen liatte. Dér Notar van Mons 
wollte die Pachtdauer w ah rend dér Dauer von zwei Genera- 
tionen, wabrend 60 Jahren. Er verlangte für seine Ge- 
sellscliaft allerdings das Befugniss, die Pachtung nach 
40 Jahren aufzulösen, aber mochte dasselbe Recht niclit 
den fürstlichen Yerpachtern einraumen. Die Creditanstalt 
sclilug eine verhaltnissmassig biliige Pachtung auf die 
Dauer von 30 Jahren aus. Wáruin nun nicht die ein- 
zelnen Pachter sich mit einer kürzeren Pachtzeit be- 
guügen wollten ? Einfach darum, weil es gegeu ihr In- 
téréssé gewesen, weil in diesem Falle die Güter entweder 
gar nicht, oder nur zu cinem viel niedereren Pachtzins 
liatten weggegeben werden komién, weil dér grosse Capi- 
talsaufwand für Instruirung, weil Missernten, schlechte 
Conjuncturen, die eintreten konnten, die Pachter auf eine 
langere Pachtdauer, als das einzige Mittel zűr Aus- 
gleicliung und Gutmachung ahnliclier Se Iliiden hinwiesen. 
Die Administration musste mit den Piichtern Ilin und 
her handeln, die Bedingungen v e r e i n b a r e n ,  nicht dic-
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ti ven, irad mit den besten vovlieb nelnnen, die íiber- 
haupt zu erlangen waren.

Aber in allén Páchtveftragen wurden die wichtig- 
sten Yorbehalte zu Gunsten des fürstlichen Vermöerenso

gemacht, und dass dieses geseliah, ist das Verdienst 
dér Zichy’schen Administration alléin. Vor ibrem Amts- 
antritt wollte dér Majoratsbesitzer durcli seinen eigenen 
Act Rechte von einem ausserordentlichen Werthe dér 
Creditanstalt und ihren Genossen so weit opfern, dass 
ihm die Verwerthung derselben zűr Erleichterung seiner 
finanziellen Position ware entzogen worden. Gráf Zichy 
rettete die Remanenzen, die aus dér Commassation zu- 
wachsenden Griinde und sicherte das Recht zum Ver- 
kaufe dér Regalien. Die richtige und energische Benli- 
tzung dieser auf viele Millionen sich belaufenden Wer­
the war dazu bestimmt, die fürstlichen Finanzen voll- 
konnnen zu ordnen. lm Begriffe, die hiezu nöthigen 
Massnahmen in Gang zu bringen, wurde seine Verwal- 
tung durcli die des Fürsten Nicolaus abgelöst, welche 
das Zaudern dem Handeln vorzog, Aber trotzdem sind 
dicse Werthe dem fürstlichen Vermögen erhalten und 
werden früher oder spater zűr Rehabilitirung flesselben 
ihr schweres Gewicht in die Wagschale werfen, was 
mán bei dér umsichtigen Leitung dér gegenwiirtig wir- 
kenden Sequester - Administration billigerweise voraus- 
setzen darf.

In Kürze sci hier einiger Einwürfe gedacht, welche 
mán sich Mühe gegeben, wider die graflich Zichy’sche 
Administration vorzubringen. Mán hat ihr Eehler vorge- 
worfen, welche bei dér Abfassung von Paclitvertragen 
gemacht worden. Wenn solche vorgekonnnen, so fallen 
sie eben dem Gráfén Zichy aus Gründen, die wir bereits 
früher bezeichnet liatten, n i c l i t  zűr Last, Jeder Vertrag 
wurde mit dem fürstlichen Causarium-Directorat im Prin- 
cip in Krvvagung gezOgen, Von dér fürstlichen Dircction
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waren stets zwei Beamte bei allén Beratliungen anvve- 
send, um die nöthige Auskunft zu ertheilen. Wurde sie 
unrichtig gegeben , so konnte sie nur von dem anwe- 
senden Ftirsten, als Besitzer, berichtigt werden, niclit 
von dem Administrator, dér keine Localkenntniss dér 
fürstlicben Giiter hatte und sie niclit zu habén vorgab. 
Kein Billigdenkender dürfte die Gebrechen, welche 
dem fürstlicben Amtspersonal anhafteten, dem Gráfén 
Zichy zűr Last légén wollen.

Hinsichtlicli dér Paehtnachliisse sei erwahnt, dass 
zwei derselben mit ausdrücklicher Zustimmung des Für- 
sten bewilligt wurden, weil die Unmöglichkeit dér Auf- 
bringung des Pachtschillings unwiderleglich constatirt 
worden ist. Mánging von dem Principe ans, dass das eigene 
Interessé in diesen besonders berücksichtigenswerthen 
Fallen es vcrboten hatte, die Pacliter in cinen fást un- 
abwendbaren Ruin zu verwickeln. Es muss aber bemerkt 
werden, dass im Ganzén die Paclitschillinge wahrend dér 
Administration des Gráfén Zichy mit grosser Regelmas- 
sigkeit einliefen. Ausnahmen waren sehr vereinzelt. In 
solchen Jaliren, wie sie die neuen Pachter gleich zu 
bestelien liatten, kann diese Thatsaclie allerdings als ein 
Beweis dér Yorsicht gelten, mit welcher Bedacht auf 
dérén Fahigkeit genommen wurde, eingegangene Ver- 
pflichtungen zu erfüllen.

Dér Verkauf des rőtben Iiauses an Herrn Popper 
ist als ein Beleg stattgefundener Verschleuderung citirt 
worden. Selten nocli hat eine leichtfertige Anschuldigung 
eine eclatantere Widerlegung gefunden. Dér Kaufer bot 
dasilim „gesclienkte11 .Objectwieder dem Ftirsten an, mit des- 
sen ausdrücklicher Zustimmung es ihm verkauft wurde, 
und jedem Andern, dér es habén wollte, ohne hiebei den 
geringsten Gewinn in Anspruch zu nehmen. Dieses Haus 
hatte nie fl. 25,000 eingetragen. Es wurde dér Verkauf 
desselben schon in früherer Zeit versucht und zwar zu
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cinem billigeren Preise, als spater erzielt wurde, aber 
sowohl einer dér hervorragendsten Cavaliere des Landes 
wie ein eminenter Kirchenfürst traten nach vielen Un- 
terhandlungen von dem Ankaufe zurück. Was dieses 
Object, abgeseben von seinem niclit bedeutenden Er- 
triignisse, schwer verkauflich machte, war dér Umstand, 
dass ein fürstliclies Partialanlehen, welches noch viele 
Jahre zu laufen hat, mit einem bedeutenden Betrag auf 
demselben intabulirt ist. Hierdurcb entstand eine fást 
unbesiegbare Schwierigkeit für den Kaufer, G el dér auf 
dieses Object aufzunebmen, odor dasselbe zum Umbau 
zu parcelliren. Wie dieses Verbaltniss früliere Kaufbewer- 
ber zum Rücktritte bewog, so ward es aucli Ursache, 
dass dem jetzigen Kaufer, welcher iiber sein Gliick 
trauert, Ausnahmsbedingungen und langgestreckte Ter- 
mine zűr Entrichtung dér Kaufsumme bewilligt werden 
mussten.

Dass derselbe Kaufer, dem ein besonderer Glücksfall 
bei Pachtung fürstliclier Herrschaften angedichtet wurde, 
auch auf das Ernstlichste bittet, dieses Pachtvertrages 
enthoben zu werden, muss gleiclifalls bier erwahnt wer­
den. Mán erfindet Verschleuderungen des fürstlicben 
Vermögens, und siebe da! dér Empfanger dieser Glücks- 
gaben bewirbt sich um nichts Anderes, als das, was er 
als ein Danaergescbenk bezeiebnet, zuriickscbleudern zu 
dürfen.

Zwei andere Verpachtungen sin cl als besonders vor- 
tbeilhaft für die Pachter, als besonders nachtheilig fűi­
den fürstlicben Verpachter bezeiebnet worden. Wenn die 
Herrschaften Kreuz und Lackenbacb aber wirklich ibren 
Pacbtern einen namhaften Nutzen abgeworfen babén sollen, 
so mag das tbeils auf den grossen Geldkraften beruhen, 
welcbe cliese Herren zűr Bewirtbscbaftung jener Güter 
aufzuwenden vermögen, tbeils aber auf einem Umstand, 
elessen wir bereits friiher gedaebt babén. Dér Majorats-
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erbe bestand darauf, dass ein Theil des Waldgebietes, 
namlich dér Leitha-Wald z u rück genom mén werde, um 
die liohe Jagd in derűseiben geniessen zu können, und 
bewilligte fiir diesen den Páchtern gar wenig ergiebigen 
District cinen jahrlichen Nachlass von keiner geringeren 
Summe als 30,000 Gulden.

Anders verhált es sich mit dér Herrschaft Kapuvár, 
dem bestverwaltet gewesenen fürstlichen Gute, welches 
im 12jáhrigen Durchschnitt ein Jaliresértragniss von 
il. 117,900 abwarf. Herr Bchulhof erlangte da.sselbe 
gégén einen Pachtbetrag von jahrlichen 135,000 fl., aber 
auch gégén eine andere Leistung, welche in’s Áuge zu 
fassen i«t, wenn mari von einer zu wohlfeilen Weggabe 
dieses Pachtobjectes reden will. Herr Schulhof ist eben 
dér encrgische Agent, durch (lessen Yermittlung fást allé 
Herrschaften verpachtet wurden. Dér fürstliche Majorats- 
lierr, welcher auf diese Dienste einen besonders hohen 
Werth legte, hatte jenem Herrn eine schriftliehe Yersicherung 
gegeben, seine Miiliewaltung durch Provisionen zu lohnen. 
welche bei dér Lángé dér Pachtdauer jener Gíiter eine 
unbestritten hohe Summe ausmachten. Dieser Yermittler 
erklárte sich aber hereit, falls ilim Kapuvár zu dem ge- 
nannten Pachtpreise überlassen werde, auf jenen grossen 
Betrag ausdrilcklicli Verzicht leisten zu wollen. Es wurde 
nun Gegenstand einer rein tinanziellen Berechnung, 
auszumitteln, was vortheilhafter sei, dieses Anbot anzu- 
nehmen oder Kapuvar anderwárts zu verpachten. Dér 
fürstliche Majoratsherr entschied sich für jene \ rerpach- 
tung; dér Administrator, nach den sorgfáltigsten Er- 
hebungen, konnte nicht anders, als seinen Beirath liiezu 
ertheilen. Eine notorisch gewordene spátere Erfahrung 
hat es bis zűr Evidenz herausgestellt, dass jener Agent 
sein eigenes Interessé weit besser wahrgenommen, falls 
er seine Provisionen eincassirt und Kapuvar irgend 
cinem andeven Páchter überlassen liátte. Was als ein
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geschildert wurde, hat sich entschieden als Gegentheil 
desselben erwiesen. Mán ist so weit gegangen, um jenes 
Pachtgeschaft in ein scliiefes L idit zu stellen, die Be- 
hauptung zu wagen, dass Herr Scliulhof ein Mitglied 
dér fürstlichen Administration gewcsen sei. Dicse wahr- 
heitswidi’ige Angabe ist um so unwürdiger, als die Ilalt- 
losigkeit derselben für Jedennann, alsó aucli für den 
Anklager, greifbar ist. Audi ivar Herr .Bcbulhof niclit. 
wie p-esagt worden ist, ein fürstlieher Beamter. Dér Ma. 
joratslierr, welclier ihn besonderer Auszeiclmung wiirdigte, 
verlieh ihm wolil den T i te l cines fürstlichen General- 
Inspectors, aber er wurde nie in denBeamtenstatus einge- 
tragen und es ward demselben nie ein Gehalt ange- 
wiesen oder ausgezahlt.

In Betreff des fundus instructus, welclier unter 
seinem Werthe den. Paclitern soll überlassen worden sein, 
ist es allerdings wahr, dass ihn die fürstlichen Beamten 
auf 1,200,000 fi. geschatzt hatten. Es ware aber ein etwas 
külmer Schhiss, hieraus mit Gewissheit ableiten zu wollen 
dass derselbe versclileudert sein müsse, wenn er unter 
jenem Werthe abgegeben wurde. Dér Fundus instructus 
bestand theils in minder brauchbaren Aekergerathschaften, 
theils in einer relatív geringen Zalil von Zugvieh, meistens 
aber in Schafen, die wohl sehr feine Wolle, aber im 
Durchschnitte kamu s/.i Pfund derselben abwarfen. Ueber 
viele Herrscliaften zerstreut, in dér Quantitat wie in dér 
Qualitat ungeniigend, konnte mán die Pachter niclit dazu 
verpflichten, denselben nach Ablauf dér Paclitzeit in 
natura zurückzugeben. Er musste daher durch besondere 
Abhandlungen an die verschiedenen Pachter veráussert 
werden, vvobei ein liöherer Preis als dér erzielte schlechter- 
dings niclit zu erreichen war.

Eine etwas eingehendere Würdigung verdient dér 
Ankauf des Gutes Iregli. Wer die besondérén Um-
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standé nicht kenut oder nicht kennen will, nnter welchen 
jenes Gut erworben wurde, könnte, anscheinend mit Recht, 
die Frage aufwerfen, wie es gekonnnen sei, dass mühsam 
erlangtes Geld, anstatt znr Bezahlung von Bchulden, zűr 
Acquisition neuer Gíiter verwendet wurde. Eine voll- 
stiindige und erschöpfende Auskunft kann hieríiber er- 
theilt werden. Dem fürstlichen Fidei-Commiss waren bereits 
siimmtliche Grundentlastungs-Obligationen entzogen wor- 
den, welclie im Betrage von circa 10 Millionen nocli vor 
dem Jalire 1864 zum Verkauf gebracht wurden. Kacli 
einer allé Seiten dér Frage beleuclitenden Berathung, 
war aber nunmehr dér Bescliluss gefasst worden, das 
Fidei-Commiss nocli in einer andern Weise durch den 
Abverkauf dér Regalien zu schwachen. Mán betracbtete 
dieselben als einen precaren Besitz und liatte warnende 
Beispiele in Nachbarlandern vor Augen, wie sie ganz 
oder theilweise durcli legislative Acte waren entwer- 
thet worden. Die Ausscheidung diesel- melirere Mil­
lionen betragenden Werthe aus dem Majorate ware aber, 
nach Verausserung dér Grundentlastungs-Obligationen 
unmöglicli zu erlangen gewesen, wenn nicht eine Sub- 
stituirung anderen Grundes und Bodens für dieselben 
zuvor stattgefunden liatte. Da nun dér Verkauf dér Re­
galien weit mehr eingetragen liatte, als dér Ankauf von 
Iregh Auslagen erf'orderte, so musste jedes Bedenken 
schwinden. Jenes Gut empfalil sicli dem fürstlich Ester- 
liazy’sclien Hause durch den Umstand, dass es, in Mitte 
dér Herrschaften Uzora und Dombóvár liegend, mit ihnen 
vereint einen ungeheuren Gütercomplex bildete; dass es 
stets einen Lieblingswunsch dér fürstlichen Familie ge- 
bildet liatte, dasselbe zu erwerben; dass es bei günstigen 
Zahlungsmodalitaten um den Preis von 1,400,000 Gulden 
mit einem Vitalitium von 18,000 Gulden als besonders 
preiswtirdig gelten konntc, da sclion vor mehr als 25 
JahrenG raf Ludwig Karolyi vergeblicli 1,800,000 Gulden
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besitzer diesen Ankauf betrieb und als förderlich für 
sein Interessé herbeisehnte, beweist aber ein eigenhan- 
diges Schreiben desselben vöm 31. Juli 1862, in welchem 
er sich gedrungen ftihlt, „den regsten Dank für diesen 
glücklieh zu Standé gebrachten Ankauf“ auszudrücken.

Wahrend den vier Jahren, als die Zichy’sche Ver- 
waltung Dauer hatte, vollführte sie Etwas, was, wenn 
sie nicht Bestand gehabt, dér fürstliche Majoratslierr 
nicht vier Woclien liinger für sich liatte leisten können; 
sie erhielt namlich das fürstliche Haus solvent. Das war 
ihr vornehmster Beruf, und ein solclier, dem sich jede 
andere Rücksiclit unterordnen musste. Sie hatte, falls sie 
fortbestanden ware, noch etwas Anderes erreicht: die 
Herstellung des Wolilstandes dér fürstlichen Familie. 
Denn bei einer so colossalen Bewirthscliaftung, wie dér 
jenes grossen Vermögens, vermochte ein ungünstiger 
Umstand, ein ungünstiges Jalír, ein voriibergehend hóhér 
Zinsfuss, eine nachtheilige Bedingung, zu welcher ein 
Anlehen abgesclilossen wurde, nicht als etwas Zerstö- 
rendes oder Ruinirendes das grosse Ganzé zu gefahrden. 
Auch glückliclie Zufiilligkeiten traten ein, welehe den 
unglücklichen das Gcgengewicht hielten. In den Rema- 
nenzen, Regalien, in dem Zuwaclis an commassirten 
Gríinden, in dér Verausseruhg von Luxusobjecten, in dér 
vorübergelienden Beschrankung dér fürstlichen Hofhal- 
tung waren ganz genügende Mittel vorlianden, um jeder 
Zahluugsstockung vorzubeugen. Freilicli musste liie und 
da ein Opfer gebracht, freilicli —- und das war die 
Hauptsache — musste für jede fali ige Zalilung Monate 
láng fríiher Vorsorge getroffen sein. Jené Helfer in dér 
Noth aber, welehe mit ihren Ratlischlagen die notliwen- 
dige Thatigkeit in Stockung bracliten, welehe nicht auf- 
hörten, trügerisclie Aussichten zu eröífnen, falsche Hoff- 
nungen zu erregen, hiitten nie gehört worden sollen. Sie
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wurden die Betliörer und Verleiter eines unerfahrenon 
Mannes, dem weniger seiu Mangel an jeder gescliaft- 
liclien Befaliigung vorgeworfen werden darf, als Heine 
Kühnheit, das schwierigste alléi- Aemter in die Haud 
nelixnen zu wollen. Wer kein gesckaftliches Wissen, keine 
Erfaliruug, keinen Fleiss, keine Energie, keine Einsicht 
hat, dem mag verzi ellen werden, was die Natúr ihm ver- 
sagte, aber nur insolange, als er nicht cinen Wirkungskreis 
aufsuchen wi.ll, zu dem in hohem Grade allé diese Eigen- 
schaften vonnötlien sind.

Die Zichy’,sebe Administration liatte den Beginn ge- 
inaclit, Ordnung in ein Cliaos zu bringen, welches einen 
liistorischen Ursprung liatte. Wenn maii ihr etwa vor- 
werfen will, dass sie nicht eine Unwirtlischaft sonder 
Gleiclien, welche seit dem Gedenken von Generationen 
Bestand liatte, im Handumdrehen zu einer Musterwirtli- 
schaft umgestaltete, so ist mán so biliig, als ob mán dem 
Kaiser von Mexikó vonverfen wollte, dass er die inneren 
Zustande seines Reiclies nicht so gut in Ordnung halt, 
als dér Kaiser dér Franzosen die des seinen. Die Zi­
chy’sclie Verwaltung trat im Momente einer uugelieuercn 
Gefalír ein, zu dérén Ueberwindung sich diejenigen, 
welche sie liatte besiegen sollen, vollkommen incompe- 
tent erklartcn. Da musste nun nicht alléin rasch gear- 
beitet werden, sondern mit den Kraften, die eben 
vorhanden oder tűr den Augenblick aufzutreiben waren. 
Derselbe Beamtenkörper, welcher die Bewirtlischaftung 
dér Eszterliazy’schen Güter zu einem Spottworte gemaclit 
liatte, musste, so gut es anging, docli pocii benützt wer­
den. Ilin ganz und auf einmal zu beseitigen, ware un- 
thunlicli gewesen; das Cliaos ware liiedurch noch cliao- 
tischer geworden. Nun kann mán mit den besten und 
geschultesten Kraften zűr Zeit einer Ueberschwemmung 
oder einer Feuersbrunst aucli nicht eine geregelte und 
das Vorhandene vollkommen schonende Tliatigkeit ént-
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faltén. Mán maciit demjenigen, dér ein Feuer lüscht, 
nicht den Yorwurf, dass er auch mit dem Wasser, wel- 
clies er liiezu verwendet, Yerwüstungen anrichten muss. 
Mán wirft demjenigen nicht vor, dér den austretenden 
Fluthen Menschen, Vieh und Güter entreissen will, dass 
ein Wagen libériádén, dass ein Gespann gestürzt, dass 
ein Gut zuriickgelassen wurde. In dem Moment dér 
Gefalír gilt dér Grundsatz, dass das Kleinere auf's Spiel 
gesetzt werden muss, um das Grössere in Sicherheit zu 
bringen. Ware Gráf Zichy anstatt vor vier vor zehn 
Jahren in sein Amt gerufen worden, als die Grundent- 
lastungen noch nicht angegriífen und in Folge fortwah- 
render Misswirthschaft vergeudet waren, so wiirde er ein 
noch schnelleres und günstigeres Resultat zu Standé ge- 
braclit habén. Wie es war, so war es das Beste, was 
unter den Umstanden geleistet werden konnte, und es 
wiirde geniigt habén, wenn nicht dér Unverstand die 
Werke energischer und besonnener Thiitigkeit umgeworfen 
hiitte.

Gráf Zichy wiire gern von dér mühevollen Tliatig- 
keit dér Leitung dér Esterliazy’schen Administration 
zuriickgetreten. Sie konnte nicht dankbar sein, denn in 
dem Grade, als sie erfolgreich war, wurde mán dér 
Besclirankungen miide, welche eine strengere Wirtli- 
scliaft einer liergebrachten Willkülír auferlegte, und liielt 
sie für überflüssig. Zivei Sorgen nur belasteten den 
Gráfén, als er die Btirde, welclic er lángé getragen, ab- 
gab. Die erste, dass sein Werk, so mülievoll festgestellt, 
in Trümmer gelxen wiirde, denn er kannte die Befahi- 
gung seincs Naclifolgers. Das zwcite, dass dér Misserfolg, 
wenn er eintrat, den Versuch maciién wiirde, den Er- 
folg, welcher vor ihm dagewesen, anzuklagen. Von schiff- 
briicliigen Personen werden die Meisten, wenn sie nur 
die Wahl habén, ihre eigene Unfahigkeit und Unge- 
schicklichkeit, ihre eigenen Feliler zu bekennen, oder
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die Schuld des Misslingens auf andere zu schieben, 
den letzteren Ausweg vorzielien.

In dem Momente, als dér erste Hauch einer Ver- 
dachtigung gégén die Administration des Gráfén Zichy 
sicli zu regen begann, wendete er sicli an das Haupt des 
fiirstlichen Hauses mit dem dringenden Ersuchen, einEhren- 
gericlitniederzusetzen, nmseine Verwaltungzu prüfen. Wenn 
auch nur ein einziger Umstand erscheinen würde, noch 
so unbedeutend, dér dartháte, dass er je geflissentlicli 
oder unnöthiger Weise irgend einem Interessé des 
fürstlichen Hauses etwas vergeben hatte, sobat er, das volle 
Licht dér Oeffentlichkeit darüber aüsströmen zu lassen. 
Was er forderte, liess sich in vier Worten ausdrücken: 
K e i n e  Y e r h e h l u n g ,  k e i ne  Y e r l e u m d u n g .  In 
dér feierlichsten Weise wurde' dieses Gesuch wiederholt, 
aber demselben docli keine Folge gegeben. Wahr ist es, 
dass Fürst Paul Esterházy in vielen Unterredungen mit 
Dritten seine volle Ueberzeugung von dem reinen Walten 
und dér rastlosen Tliatigkeit des Gráfén Zichy aus- 
gesproclien hat. Aber dieser hatte ein Recht zu verlan- 
gen, dass die genaueste Untersuchung kundiger, gewissen- 
liafter und unparteiisclier Manner ihr Siegel auf das Zeug- 
niss gedruckt hatte, dass seine Amtsführung eine makel- 
lose gewesen, selbst dann, wenn hiedurch die Fáliig- 
keiten und die geschaftlichen Leistungen seines Nach- 
folgers nicht in das hellste Licht waren gestellt worden.




